
Studien über Otto von Freising. II. 649

könnte man trotzdem in ihrer Uebereinstimmung mit 
Otto einen Beleg für dessen Abhängigkeit von dieser 
theologischen Richtung erblicken. Doch sind in jedem 
Falle die Berührungen nicht so charakteristisch, dass ich 
viel Gewicht darauf legen möchte.

Zweifellos hat Otto ein anderes Werk Hugos gekannt, 
die Summa Sententiarum. Für dieses Werk ist Hugos 
Verfasserschaft seit langem heftig umstritten. Nach De­
nifles Anzweiflung1 schien es für Hugo durch Gietl und 
Fournier mit neuem Material zunächst gesichert worden 
zu sein2. Dann aber sind neue und sehr gewichtige An­
griffe hervorgetreten, die besonders den Nachweis ver­
suchten, dass die Summa Sententiarum nach Anlage und 
Lehre von Abälard abhängig sei und dadurch in unüber­
brückbarem Gegensatz zu Hugos dogmatischem Hauptwerk, 
De sacramentis Christianae fidei, stehe3. Schon schienen 
die Zweifler das Feld zu behaupten, bis ganz neuerdings 
Grabmann meines Erachtens völlig durchschlagend die 
Haltlosigkeit der vorgebrachten Einwendungen aufgezeigt 
und zugleich nach dem Vorgange von Hauréau aufs neue 
schwerwiegende handschriftliche Zeugnisse für die Autor­
schaft Hugos beigebracht hat4. Ich trage danach kein 
Bedenken, die Summa Sententiarum als echtes Werk Hugos 
zu verwerten. Unsicher mag nur bleiben, ob Otto es genau 
in der in unseren Drucken vorliegenden Form benutzte5, 
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